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»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 13 KO Grundbucherliche
Eintragungen.

KO - Konkursordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2017

Einverleibungen und Vormerkungen in den offentlichen Blchern Uber unbewegliche Sachen kdnnen auch nach der
Konkurseroffnung bewilligt und vollzogen werden, wenn sich der Rang der Eintragung nach einem vor der
Konkurseroffnung liegenden Tage richtet.

In Kraft seit 01.01.1900 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 13 KO Grundbücherliche Eintragungen.
	KO - Konkursordnung


